
Erziehungsberechtigte 
§ 91. Schule und Erziehungsberechtigte arbeiten in Bildung und Erziehung zusammen.  
2 Die Schulleitung sorgt für Kontakte zu den Erziehungsberechtigten, insbesondere durch 
folgende Mittel: 
– Veranstaltungen von Elternabenden; 
– Organisation von Schulbesuchstagen; 
– Orientierung der Erziehungsberechtigten über die Ziele der Schule und die Rechte und 
Pflichten der Erziehungsberechtigten. 
3 Die Schulleitung kann mit den Erziehungsberechtigten und den Schülerinnen und Schülern 
Vereinbarungen zur Erreichung gemeinsamer Bildungs- und Erziehungsziele schliessen. 
4 Den Schülerinnen und Schülern sowie den Erziehungsberechtigten steht das Recht zu, von 
den Lehrpersonen und der Schulleitung im Hinblick auf alle sie betreffenden 
Schulangelegenheiten angehört zu werden.  
5 Die Lehrpersonen oder die Schulleitung informieren die Erziehungsberechtigten 
regelmässig über die Entwicklung, die Leistungen und das Verhalten ihrer Schülerinnen und 
Schüler. Die Erziehungsberechtigten informieren die Lehrpersonen oder die Schulleitung von 
sich aus über Belange, die für den Schulalltag ihrer Kinder wichtig sind. 
6  Schule und Erziehungsberechtigte sorgen dafür, dass die Schülerinnen und Schüler unter 
geeigneten Bedingungen lernen können.  
7 Die Erziehungsberechtigten haben das Recht 
a) in Fragen des Lernens und der Schullaufbahn beraten zu werden; 
b) Elternabende zu veranlassen.  
8 Die Erziehungsberechtigten haben die folgenden Pflichten: 
a) sie sorgen dafür, dass ihre Kinder den obligatorischen und fakultativen Unterricht 
regelmässig und ausgeruht besuchen können;  
b) sie dürfen ihre Kinder nicht wissentlich von der Schule fernbleiben lassen; 
c) sie nehmen an Elternveranstaltungen und Gesprächen teil, die von einer Lehrperson oder 
von der Schulleitung angeordnet werden; 
d) sie halten ihre Kinder zum Einhalten der Regeln und Weisungen der Schule an. 
e) Sie lassen ihr Vorschulkind, sofern es im Hinblick auf den Kindergarteneintritt über 
unzureichende Deutschkenntnisse verfügt, eine Einrichtung mit integrierter 
Sprachförderung besuchen.1 
9 Erziehungsberechtigten, die ihre Pflichten gemäss Abs. 8 wiederholt verletzen, können auf 
Antrag der Schulleitung mit einer Ordnungsbusse bis CHF 1'000.— belegt werden. In den 
vom Kanton geführten Schulen entscheidet die Departementsvorsteherin bzw. der 
Departementsvorsteher, in den von den Gemeinden geführten Schulen die zuständige Stelle 
der Gemeinden. 
 
Elterndelegierte, Elternräte 
§ 91a. Auf den Stufen der obligatorischen Schulzeit wählen die Erziehungsberechtigten der 
Schülerinnen und Schüler jährlich je Schulklasse zwei Elterndelegierte.  
2 Aufgaben der Elterndelegierten sind: 
a) die Kontakte der Erziehungsberechtigten untereinander zu fördern;  
b) die Elterninitiativen der Schulklasse zu koordinieren; 
c) als Ansprechpersonen für die Lehrpersonen zur Verfügung zu stehen.  
3 Die Elterndelegierten einer Schule bilden den Elternrat. Der Elternrat kann sich mit 
Schulthemen befassen, welche die Erziehungsberechtigten und die Schülerinnen und 
Schüler betreffen, und sich als Ansprechpartner für die Schulleitung zur Verfügung stellen. 
4 Der Elternrat wählt in den vom Kanton geführten Schulen die Vertretungen der 
Erziehungsberechtigten im Schulrat. 
5 Auf den Stufen der nachobligatorischen allgemein bildenden Schulen können die 
Erziehungsberechtigten je Schulklasse zwei Elterndelegierte wählen. Die Elterndelegierten 
einer Schule bilden den Elternrat. Für die Aufgaben der Elterndelegierten und des 
Elternrates gelten die Absätze 2 und 3 sinngemäss. 

                                                
1
 Der Regierungsrat legt die Wirksamkeit fest (geplant ist 2013). 


